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Aschenputtel und Eierschaukler:
70 neue Medientitel geschützt

Medien sind Begleiter in allen Lebenslagen. Ob mit ProSieben auf “Klassenfahrt” - nach dem Motto “geknutscht wird immer” oder im “Vi-
talurlaub” mit dem Petersen Verlag. Geforscht wird mit RTL nach dem “Gold der Deutschen”, mit Brainpool TV nach dem “Gag des Jahres”
oder besser gleich nach “Lebensräumen der Zukunft” beim Südwestrundfunk. Mit dem NDR können wir gar “Stars unter Druck”setzen und bei
allen Promis, die noch nicht in einem Camp interniert sind, einen “Hausbesuch” machen. Alle 70 Titel finden Sie auf Seite 2 (AL).

Gewinnspiele und ihre rechtlichen Tücken

Gewinnzusagen müssen
eingehalten werden. Erweckt
ein Unternehmer in einem
Werbebrief den Eindruck, der
Empfänger habe einen Preis
gewonnen, dann muss er das
Geld auch auszahlen.

Der Bundesgerichtshof
hat kürzlich mit einem Urteil
das Thema weiter differenziert
und den Geschäftsführer eines
Unternehmens von der Zah-
lung ausgenommen, sofern er
nicht persönlich an dem Ge-
winnschreiben mitgewirkt hat.
Die Geschäftsführung einer
GmbH sei keine gewerbliche
oder selbständige, sondern eine
angestellte berufliche Tätig-
ke i t . (BGH, Urte i l vom
15.07.2004, AZ: III ZR
315/03).

Gewinnspiele sind ein be-
liebtes Marketinginstrument

und bestens gee ignet
Kundendaten zu generieren
und Neukunden zu gewinnen.
Doch werden die rechtlichen
Vorgaben nicht beachtet, kön-
nen Abmahnungen von Wett-
bewerbern die Folge sein.

Die Management Circle
AG will sich jetzt mit einem
Seminar dieser Problematik
annehmen und hat ein Exper-
tenteam aus den Bereichen Di-
rektmarketing und Recht
zusammengestellt.

Ziel ist es den Teilneh-
mern die rechtlichen Rahmen-
bedingungen und Fallstricke
bei der Konzeption eines Ge-
winnspiels aufzuzeigen.
Die Seminarreihe beginnt am 6.
Dezember in Frankfurt,
Veranstalter ist die Management
Circle AG, Eschborn
www.managementcircle.de

Fotos für Pressefreiheit

So heisst der Bildband,
den die Menschenrechtsorga-
nisation “Reporter ohne Gren-
zen” jährlich herausgibt.

Die Photokina in Köln
zeigt bis 3. Oktober in einer
Austellung Bilder aus dem ak-

tuellen Fotoband. Anlass ist
das zehnjährige Jubiläum der
deutschen Sektion von “Re-
porter ohne Grenzen”.

Näheres unter:
www.photokina.de
www.reporter-ohne-grenzen.de

Keine “runde Sache” für O2

Die Mobilfunknetzbetrei-
berin O2 (ehemals VIAG In-
terkom) musste jetzt vor dem
Europäischen Gerichtshof eine
Niederlage hinnehmen.

Die Luxemburger Richter
beurteilten die Rechnungsum-
stellung der Firma von DM auf
Euro im Jahr 2001 als rechts-
widrig. O2 Germany hatte sei-
nerzeit jeden Einzelposten
gerundet und nicht das eigent-
liche Endergebnis. Damit kam

es nach Ansicht der klagenden
Verbraucherzentrale Hamburg
in einigen Fällen zu Preiserhö-
hungen bis zu 17 Prozent.

Das Landgericht Mün-
chen I, dass sich mit dieser
Vorlagefrage an den Europäi-
schen Gerichtshof gewandt
hatte und muss nun in diesem
Sinne entscheiden.

EuGH, Urteil v. 14.09.2004,
AZ: C-19/03
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Diese Woche: 70 Titel
1000 Fragen an die Wissenschaft
500 Pflegeleichte Pflanzen

für Ihren Traumgarten

Archetopia
Archetopia-

Lebensräume der Zukunft
Auf den Spuren der Natur

Baby & Familie
Berlin - Unsere Hauptstadt

einst und heute
Buch des Wissens

Children in pain
Classic for Kids
Classic Hits for Kids
Cool Classics
Crime Magazin

Das Aschenputtel Experiment
Das Deutschland-Quiz
Das Gold der Deutschen
Das Küchen-ABC

Der Gag des Jahres
Die Strassen von Philadelphia
Die Welt der Musik
Domicil

Eierschaukeln ist der Hit
Eierschaukler-Hit
Eierschaukler-Lied
Eierschaukler-Song
Eskimo Sports

Fit@home
Yoga-Fitness-Wellness-TV

Fitness-Alarm!
Frühstücks-Horoskop

Geschichten aus der Geschichte
Gesund oder ungesund

Hausbesuch - Stars unter Druck
Heimwerken-bauen-renovieren
Horoskop-Ticker
Horoskop-Wochen-Ticker

(Ich) lerne Deutschland kennen
(Ich) lerne die Welt kennen
(Ich) lerne Europa kennen
IMMER DICHTER

Klassenfahrt -
geknutscht wird immer

Klassik für Kids
Klassikhits für Kids
Köpfe & Karriere
Kurpfälzer Schmerzkongress
LISA CONI Titel-Presseerklärung

/Anzeige
Logistik Journal

Magie der Musik
Manni Manier
Manni-Mannier.de
MediTech Processing
MEIN SÜßES GEHEIMNIS
Mozart & more

Niemand war da, lange

Pflanzen für ein schönes
Zuhause

Schlaumayer
Sonnen-Horoskop
Sonnen-Horoskop-Woche
Spielerisch zu einem

besseren Gedächtnis
stadtbranchenbuch
Sternen-Woche
Sternzeichen
Sternzeichen-Woche
Streetlive - Club Attack

Tolle Salate

Vitalurlaub
Vom Urknall zum Leben

Wer gewinnt?
Werkzeug-Magazin
Wunderbare Natur

Your TV

Fon: +49-40/609 009 - 61 • Fax: +49-40/609 009 - 66 • www.titelschutzanzeiger.de

Der Titelschutz Anzeiger

Die nächste Ausgabe: Nr. 689 erscheint am 05.10.2004 Anzeigenschluss: 01.10.2004, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

Die nächste Ausgabe: Nr. 690 erscheint am 12.10.2004 Anzeigenschluss: 08.10.2004, 10 Uhr
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Domain-Registrierungen erreichen Höchststand

Verisign, der zuständige Do-
main-Registrar für .com und
.net-Domains, verzeichnet in
seinem Domain Report für das
zweite Quartal diesen Jahres
64,5 Millionen angemeldete
Domains weltweit. Das ist ein
Zuwachs von 7 Prozent gegen-

über 2003. Die Zahlen erreichen
damit annähernd die Rekord-
Marken der späten neunziger
Jahre.

Führend unter den Domain
Registrierungen ist noch immer
die .com-Domain. Doch auch
die Top-Level-Domains der

Länder erfreuen sich mit einem
Anteil von 39 Prozent wachsen-
der Bel iebthei t . Al le in in
Deutschland haben 90 Prozent
der registrierten Domains die
Endung .de. Insgesamt verzeich-
net der deutsche Registrar DE-
NIC zur Zeit rund 7,9 Millionen

Domains. Das ist schon jetzt ein
Zuwachs von mehr als 18 Pro-
zent in 2004. Für Ende 2003
meldete DENIC eine Steigerung
von rund 17 Prozent.

Näheres unter:
www.verisign.com

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Klassenfahrt - geknutscht wird immer
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

ProSieben Television GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Children in pain
in allen möglichen Schreibweisen, Titelkombinationen und mit
entsprechenden Untertiteln, Darstellungsformen, Wort- und Zei-
chenverbindungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Zusammen-
setzungen und Schriftarten zur Verwendung für Film, Funk,
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Druckerei-
erzeugnisse, elektronische und digitale Medien und Netzwerke,
Offline- und Online-Dienste, Online-Medien, Werbung, Promoti-
on, Merchandising und Veranstaltungen.

Rechtsanwälte
SCHOEPE FETTE PENNARTZ REINKE,
Beethovenstraße 14, 80336 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Kurpfälzer Schmerzkongress
in allen möglichen Schreibweisen, Titelkombinationen und mit
entsprechenden Untertiteln, Darstellungsformen, Wort- und Zei-
chenverbindungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Zusammen-
setzungen und Schriftarten zur Verwendung für Film, Funk,
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Druckerei-
erzeugnisse, elektronische und digitale Medien und Netzwerke,
Offline- und Online-Dienste, Online-Medien, Werbung, Promoti-
on, Merchandising und Veranstaltungen.

Rechtsanwälte
SCHOEPE FETTE PENNARTZ REINKE,
Beethovenstraße 14, 80336 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Die Strassen von Philadelphia
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

Kabel 1 K1 Fernsehen GmbH,
Gutenbergstraße 1 a, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Crime Magazin
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Andreas Nicolaus Vetrone,
Gustav-Weil-Straße 11, 79295 Sulzburg

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Baby & Familie
in allen Schreibweisen und grafischen Gestaltungsformen,
Wortverbindungen und Titelkombinationen für Druckerzeug-
nisse.

Rechtsanwalt Michael Eberstein,
Kösterbergstraße 10, 22587 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir im Auftrag
unserer Mandantschaft Titelschutz in Anspruch für:

MediTech Processing
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Rechtsanwälte Rüping, Karoff & Kollegen,
Hindenburgstraße 28/29, 30175 Hannover

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unseren
Kunden Titelschutz in Anspruch für:

Sonnen-Horoskop
Sonnen-Horoskop-Woche
Sternen-Woche
Sternzeichen
Sternzeichen-Woche
Horoskop-Ticker
Horoskop-Wochen-Ticker
Frühstücks-Horoskop
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, für alle Print-
medien sowie Online- und Audiotextdienste und das Internet.

TEAM ATW Werbeagentur GmbH,
Drostestraße 14-16, 30161 Hannover

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Der Gag des Jahres
in allen möglichen Wortverbindungen, Zusammensetzungen,
Abwandlungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkombinationen,
Abkürzungen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen,
Schreibweisen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien,
einschließlich Ton- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fernsehen
(insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel für
Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und sonstige
elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich
Off-line und On-line-Diensten, sonstige audiovisuelle, elektroni-
sche und digitale Medien, sowie Software-Erzeugnisse, CD-
ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommuni-
kationsdienstleistungen (einschließlich Unified Messaging Sys-
tems, SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art und
Form, Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen, so-
wie Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet.

BRAINPOOL TV GmbH,
Schanzenstraße 22, 51063 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

stadtbranchenbuch
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Stadtbranchenbuch GmbH,
Ödenpullacher Straße 2, 82041 Deisenhofen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Manni Manier
Manni-Mannier.de

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammen-
setzungen in allen Medien, einschl. Tonträgern, Bildtonträger,
Film, Hörfunk, Fernsehen, sowie alle elektronischen Medien,
insbesondere auch Online- und Offline-Dienste (z.B. Internet),
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, insbesondere auch CD-
ROM, CD-I und DVD sowie für sonstige audiovisuelle elektroni-
sche und digitale Medien und Netzwerke, Telekommunikations-
dienstleistungen (einschließlich Unified Messaging Systems,
SMS, WAP), Merchandising-Produkte, Bücher, Zeitschriften,
Kataloge, sowie alle anderen Printmedien und Druckereier-
zeugnisse, Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art.

Claudia Hurst,
Brandhau 39, 77746 Schutterwald

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Eierschaukler-Song
Eierschaukler-Hit
Eierschaukler-Lied
Eierschaukeln ist der Hit

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Kombinationen,
Zusätzen, Schriftarten, Abwandlungen, Abkürzungen, Wortver-
bindungen, grafischen Gestaltungen, entsprechenden Zusät-
zen und Untertiteln, in allen Medien, einschließlich Bild-, Ton-,
Datenträger sowie Software- und Druckereierzeugnisse aller
Art, Hörfunk, Film, Fernsehen sowie Internet-Präsentationen,
Ausstellungen, Musikstücken, CD-ROM und Merchandising.

Sebastian Schmidt-Troschke,
Hauptstraße 120, 45219 Essen
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

MEIN SÜßES GEHEIMNIS
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Darstellungsfor-
men für Ton- und Fernsehrundfunk, alle sonstigen elektroni-
schen Medien und Netzwerke, Bild-, Ton- und Datenträger,
Spielfilmproduktionen, Druckerzeugnisse und sonstige ver-
gleichbare Werke.

Rechtsanwälte Raabe Habben Heinemann-Schulte,
Trostbrücke 1, 20457 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Schlaumayer
Buch des Wissens
(Ich) lerne Deutschland kennen
(Ich) lerne Europa kennen
(Ich) lerne die Welt kennen
Eskimo Sports
in allen möglichen Wortverbindungen, Zusammensetzungen,
Abwandlungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkombinationen,
Abkürzungen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen,
Schreibweisen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien,
einschließlich Ton- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fernsehen
(insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel für
Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und sonstige
elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich
Off-Line und On-Line-Diensten, sonstige audiovisuelle und digi-
tale Medien, sowie Software-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommunikations-
dienstleistungen (einschließlich Unified Messaging Systems,
SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art und
Form, Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen, so-
wie Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet.

media Verlagsgesellschaft mbH,
Moosweg 17-19, 88175 Scheidegg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Fitness-Alarm!
Cool Classics
Klassikhits für Kids
Classic Hits for Kids
Klassik für Kids
Classic for Kids
Magie der Musik
Mozart & more
Die Welt der Musik

in allen Kombinationen, Abkürzungen, Darstellungsformen,
Schreibweisen, Schriftarten und mit allen Zusätzen für Drucker-
zeugnisse, für Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Daten-
träger aller Art, elektronische und digitale Medien und
Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD, CD-I ein-
schließlich Offline- und Online-Diensten, und für Aufführungen
in allen Medien für alle Ausführungen.

musik film key media productions GmbH,
Münchner Straße 19, 82319 Starnberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Werkzeug-Magazin
in allen Schreibweisen, Abkürzungen, möglichen Kombinatio-
nen und Wortverbindungen, Darstellungsformen, Abwandlun-
gen und Schriftarten für alle Medien, Internetseiten, Internet-
anwendungen und -programme, grafischen Gestaltungen, Titel-
kombinationen für Literatur, Bild-, Ton- und Datenträger aller
Art, Print-Medien, Software-Erzeugnisse, audiovisuelle und di-
gitale Medien und Netzwerke, Internet, Druckerzeugnisse aller
Art, CD-ROM, CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige
Online-Medien, Wettbewerbe, Kongresse und Veranstaltungen
- allein stehend und mit allen etwaigen Zusätzen für sinngemäße
Titel - als Einzel- oder Reihentitel in allen Sprachen und sinnge-
mäßen Übersetzungen, elektronischen und digitalen Medien,
Netzwerke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließ-
lich Unified Messaging Systems, SMS, WAP), MIS und sonstige
Online-Medien, Filmwerke, TV- und Radiosendungen, Hörfunk,
Film, Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art, Merchan-
dising.

Dipl.-Journ. Joerg Stimpfig,
Junoweg 10, 70565 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Vitalurlaub
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Petersen Verlag,
Lüttmelland 9, 22393 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Archetopia
Archetopia-Lebensräume der Zukunft
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Hörfunk und
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Film, elektroni-
sche und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch
CD-ROM, CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige On-
line-Medien, Druckerzeugnisse sowie Software-Erzeugnisse.

Südwestrundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Streetlive - Club Attack
in allen möglichen Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen und Schriftarten, in allen Medien, insbesondere
Fernsehen, Hörfunk, Film, Internet, Bild-, Ton- und Datenträger
aller Art, Softwareerzeugnissen, Spiele, elektronische und digi-
tale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, CD-I,
DVD, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Endemol Deutschland GmbH,
Am Coloneum 3-7, 50829 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir im Auftrag
unserer Mandantschaft für Publikationen im Printbereich und
Druckerzeugnisse aller Art, im Bereich der elektronischen, digi-
talen und sonstigen Medien aller Art sowie Netzwerken ein-
schließlich der Off- und Onlinedienste Titelschutz in Anspruch
für

Köpfe & Karriere
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Varia-
tionen, Kombinationen, Abwandlungen sowie Zusätzen.

RAe Eimer Speer Wiechern Peter,
Marktstraße 16, 29614 Soltau

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

IMMER DICHTER
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, graphischen Gestaltungen, Untertiteln und Zu-
sammensetzungen in sämtlichen Medien einschließlich
Print-Medien, Ton- und Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen
(insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel für
Film-, Fernsehen- und Videoproduktionen aller Art), Software,
Off-Line und On-Line-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD und sonsti-
ge Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische
und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle Veranstal-
tungen.

Karime,
Karime Vakilzadeh,
Hebbelstraße 6, 22085 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen

Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Fit@home Yoga-Fitness-Wellness-TV

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Zusammensetzungen,
Wort- und Zeichenverbindungen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen, graphischen Gestaltungen und Abkürzungen für alle
Medien, insbesondere Ton-, Bildton- und Datenträger aller Art,
Film, Fernsehen (insbesondere aber nicht beschränkt auf die
Nutzung als Titel für Film, Fernseh- und Videoproduktionen) und
sonstige elektronische und digitale Medien und Netzwerke ein-
schließlich Off- und Onlinediensten sowie sonstige audiovisuel-
le, elektronische und digitale Medien.

Rechtsanwälte Weiss Walter Fischer-Zernin,
Neuer Wall 71, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Niemand war da, lange
und zwar in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftar-
ten, Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titel-
kombinationen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden
Untertiteln und Zusammensetzungen für Ton- und Fernseh-
rundfunk, alle sonstige elektronischen Medien und Netzwerke,
Bild-, Ton- und Datenträger, Spielfilmproduktionen und Druck-
erzeugnisse.

Rechtsanwälte Mumme & Flock,
Hermannstraße 4, 60318 Frankfurt am Main
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Logistik Journal
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien, print und non-
print, online und offline, als Einzel- und Reihentitel, sowie für
Dienstleistungen und Veranstaltungen.

RA Berthold Wesle,
Amalienstraße 67, 80799 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Domicil
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Bild-, Ton- und Daten-
träger aller Art, elektronische und digitale Medien und Netzwer-
ke, insbesondere auch CD-ROM, DVD, CD-I, Offline- und On-
line-Dienste und sonstige Online-Medien.

NORTON ROSE VIEREGGE Rechtsanwälte,
Theodor-Heuss-Ring 19-21, 50668 Köln

Unter Hinweis auf § 5, Abs. 3 Markengesetz nehme ich für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Das Deutschland-Quiz
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse,
Hörfunk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließ-
lich Multimedia-Anwendungen (Online- und Offline-Dienste) so-
wie Veranstaltungen aller Art.

Rechtsanwalt M. Glänzer,
Borselstraße 18, 22765 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Das Gold der Deutschen
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien einschließlich
Merchandising.

RTL Television GmbH,
Aachener Straße 1036, 50858 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Your TV
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen
und Schriftarten für Druckereierzeugnisse und alle sonstigen
Medien, einschließlich Ton-, Bildtonträger, Film-, Hörfunk-, Soft-
ware-, Internet-Dienste, CD-Rom und andere Datenträger so-
wie sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien
sowie Dienstleistungen und Merchandising aller Art.

WAGNER Rechtsanwälte,
Lisdorfer Straße 14, 66740 Saarlouis

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Vom Urknall zum Leben
Wer gewinnt?
Spielerisch zu einem

besseren Gedächtnis
Auf den Spuren der Natur
Tolle Salate
Gesund oder ungesund
- Die Wahrheit über alles, was schadet,

und alles, was nutzt

Heimwerken-bauen-renovieren
- Das große Praxis-Handbuch von A bis Z

Geschichten aus der Geschichte
Pflanzen für ein schönes Zuhause
- Auswahl, Pflege und Gestaltung

Berlin - Unsere Hauptstadt
einst und heute

500 Pflegeleichte Pflanzen
für Ihren Traumgarten

Das Küchen-ABC
Wunderbare Natur
1000 Fragen an die Wissenschaft
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen
für alle Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel
sowie Bild-, Ton- und Datenträger.

Rechtsanwalt Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Das Aschenputtel Experiment
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia-Anwendungen (Off-Line- und On-Line-Dienste ein-
schließlich Web-Page-Auftritte).

RAe Brehm & v. Moers,
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2
Spreepalais am Dom, 10178 Berlin

Rund 38.000 Titel !
Recherchieren Sie kostenlos unter:

www.titelschutzanzeiger.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in

Anspruch für

Hausbesuch - Stars unter Druck

in allen Schreibweisen für Druckwerke, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger aller Art, Hörfunk, Fernsehen, Film und Internet.

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK,
Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg
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